
Anhang I zum Budget 2026 
 

Besoldungsverordnung I 
 
 
Behörde 
 
Gemeindepräsident/in Fr. 15'000.00 jährlich 
Vizepräsident/in Fr. 12'000.00 jährlich 
Gemeinderatsmitglied Fr. 10'000.00 jährlich 
 
 
Schulrat 
 
Präsident/in Fr. 1'200.00 jährlich 
Sitzungsgeld Fr. 35.00 pro Stunde 
 
 
Sozialhilfebehörde 
 
Präsident/in Fr. 1'000.00 jährlich 
Aktuarin Fr. 850.-- jährlich 
Sitzungsgeld Fr. 35.00 pro Stunde 
Vor- und Nachbearbeitung, Administration Fr. 35.00 pro Stunde 
 
 
 
 
 
Hauptamtliche Angestellte  Lohnklasse 
 
Gemeindeverwalter/in 90% 15 – 11 
Finanzverwalter/in 50% 23 – 15 
Verwaltungsangestellte/r 50% 23 – 15 
Verwaltungsangestellte/r 40% 23 – 15 
Gemeindearbeiter/in 80% 19 – 17 
Schulsekretariat 15% 25 – 23 
 
Als Grundlage gilt der Lohnschlüssel für die Besoldung des Staatspersonals des Kantons 
Basel-Landschaft. Die Einstufung in die einzelnen Lohnklassen ist Sache des Gemeinderates. 
Die Einstufung erfolgt in Berücksichtigung der Ausbildung und der Berufspraxis. 
 
 
 
Jahresentschädigungen (Nebenämter) 
 
Dorfweibel/in Pauschale (Amtsmitteilungen) Fr. 1'600.00 jährlich 
Ausserhalb Pauschale Fr. 35.-- pro Stunde (Wahlen & Abstimmungen) nach Aufwand 

Brunnmeister/in (gemäss Pflichtenheft) Pauschale Fr. 4'000.00 jährlich 
Ausserhalb Pauschale Fr. 35.-- pro Stunde nach Aufwand 

Brunnmeister Stellvertreter/in Pauschale Fr. 4'000.00 jährlich 
Ausserhalb Pauschale Fr. 35.-- pro Stunde nach Aufwand 

Schulhausabwart/in Schulweg 3 (gemäss Pflichtenheft) Fr. 9'600.00 jährlich 

Kindergartenabwart/in (gemäss Pflichtenheft) Fr. 5'300.00 jährlich 

Schulhausabwart/in Schulweg 10 (gemäss Pflichtenheft) Fr. 12'000.00 jährlich 
 
 
Hauswartung offen 
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Besoldungsverordnung II 
 
 
 

 
Übrige Entschädigungen nach Stundenaufwand 
 
Alle Kommissionen (Präsident/in 50% Zuschlag) Fr. 35.00 pro Stunde 

Traktor mit Mann oder Frau Fr. 95.00 pro Stunde 

Im Stundenlohn beschäftigtes und pauschal an- 
gestelltes Reinigungspersonal Fr. 35.00 pro Stunde 

Gemeinderätin/-rat (zusätzlicher Arbeitsaufwand 
ausserhalb Pauschale) Fr. 35.00 pro Stunde 

Betreuung Jugendtreff Fr. 35.00 pro Stunde 

Mitarbeiter/in Mittagstisch Schule Fr. 35.00 pro Stunde 

Pflege Grünanlagen Fr. 35.00 pro Stunde 

Abwart/in Gemeindezentrum Weiermatt Fr. 35.00 pro Stunde 

Hilfskraft für Sommerputz Schule, Kindergarten, Turnhalle Fr. 35.00 pro Stunde 

Hilfskräfte unter 16 Jahren Fr. 17.00 pro Stunde 

Glöckner/in  Fr. 15.00 pro Einsatz 

 
Entschädigungen Kurse und Veranstaltungen 
 
Tagungen/Kurse Fr. 300.00 ganztägig 
 Fr. 150.00 ½ Tag 

Autokilometer Fr. 0.70 pro km Reisekosten 

über Fr. 20.00 werden separat vergütet 
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Der Voranschlag 2026 basiert auf folgenden Steuersätzen und Gebühren 
 
 
Einkommenssteuer natürliche Personen 64 %  der Staatssteuer 
Vermögenssteuer natürliche Personen 64 %  der Staatssteuer 
Ertragssteuer juristische Personen 55 %  der Staatssteuer 
Kapitalsteuer juristische Personen 55 %  der Staatssteuer 
    mindestens aber Fr. 165.00 
 
Skonto bis 30.6.  0.2 % 
Verzugszins ab 1.11. 5 % 
 
 

 
Parkplatzersatzabgabe Fr. 9'000.00 
 
 
 
Die nachfolgenden Gebühren sind wie folgt geregelt: 
 
Feuerwehrersatzabgabe 
Gemäss Reglement über die Feuerwehrpflichtersatzabgabe 
 
Abfallbeseitigung 
Gemäss Abfallreglement und dazugehöriger Verordnung 
 
Parkkarten 
Gemäss Reglement über das Parkieren auf öffentlichen Flächen mit eingeschränkter Parkdauer und 
dazugehörigem Anhang 
 
Hundegebühren 
Gemäss Reglement über die Hundehaltung und dazugehöriger Verordnung 
 
Wasserversorgung 
Gemäss Anhang zum Wasserreglement 
 
Abwasserbeseitigung 
Gemäss Anhang zum Abwasserreglement 
 
Gebühren für Verwaltungshandlungen 
Gemäss separater Gebührenverordnung 
 

 


